
 

 

 
 
 
 

Verkehrsanordnung   
Reg. Nr. 2026/054/TBA 
 
Gemeinde, Ort Münchwilen 

Strasse, Weg Gartenstrasse 1,1a,1b,3 

Antragsteller Livita AG 

Anordnung Parkverbot 

Auflagefrist 19. Juni bis 19. Juli 2026 

 

Auflageort: Der Situationsplan kann im Foyer, 2. OG, Im Zentrum 4, 
9542 Münchwilen während den ordentlichen Bürozeiten 
eingesehen werden.  

 

 

Das Departement für Bau und Umwelt entscheidet: 
 
Die Signale 2.50 „Parkieren verboten mit Zusatz „Ganzer Parkplatz 
Ausgenommen Besucher Gartenstrasse 1,1a,1b,3" gemäss Situationsplan vom 
4. Mai 2026. 
 

 
Rechtsmittel: 
Zum Entwurf können innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim 
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, 8570 Weinfelden, Beschwerde 
erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine 
Begründung enthalten sowie die Beweismittel aufführen. Sie ist unterzeichnet 
in je einem Exemplar für die Beschwerdeinstanz und die Beteiligten 
einzureichen. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. 
 
 
 
Frauenfeld, 16.Juni 2026 Kantonales Tiefbauamt Thurgau 


